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A. Beschlussempfehlung 
 
 Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf unter Berücksichti-

gung des Änderungsantrags, Drucksache 21/1808, und damit in der aus der Anlage 
ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. 

(CDU, SPD gegen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Freie Demokraten) 
 
 
B. Bericht 
 
 1. Der Gesetzentwurf war dem Innenausschuss in der 25. Plenarsitzung am 

20. November 2024 zur Vorbereitung der zweiten Lesung überwiesen worden. 

 2 Der Innenausschuss hat eine öffentliche mündliche und schriftliche Anhörung zu 
dem Gesetzentwurf und dem Änderungsantrag durchgeführt. 

 3. Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 20. Sitzung am 12. März 2025 
beraten und die unter A wiedergegebene Beschlussempfehlung an das Plenum aus-
gesprochen 

Zuvor wurde der Änderungsantrag, Drucksache 21/1808, angenommen. 

(CDU, SPD, AfD gegen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Enthaltung Freie Demo- 
kraten) 

 
 
Wiesbaden, 12. März 2025  
  
Berichterstattung: 
Christoph Sippel 

Ausschussvorsitz: 
Thomas Hering 
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21. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 



D e r  L a n d t a g  w o l l e  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l i e ß e n :  

Gesetz zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit  
der kommunalen Vertretungskörperschaften und  
zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 

Vom 

Artikel 1 1 
Änderung der Hessischen Gemeindeordnung 

Die Hessische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 
(GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 4c wird wie folgt gefasst: 

„§ 4c 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

 (1) Die Gemeinde soll bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Zur Berücksichtigung der 
besonderen Belange soll die Gemeinde geeignete Verfahren entwickeln, hierzu können 
Gremien eingerichtet werden. 

 (2) Soweit geeignete Verfahren gem. Abs. 1 entwickelt wurden, können Kindern und Ju-
gendlichen in den Organen der Gemeinde, ihren Ausschüssen sowie den Ortsbeiräten An-
trags-, Anhörungs-, Vorschlags- und Redemöglichkeiten eingeräumt werden. 

 (3) Die Gemeinde regelt per Satzung die nähere Ausgestaltung der Kinder- und Jugendbe-
teiligung.“ 

1.a. In § 5 Abs. 4 Satz 1wird nach der Angabe „§§“ die Angabe „4c, 8c,“ eingefügt. 

2. § 8b Abs. 2 Nr. 5. a) wird wie folgt gefasst: 
 „5a. Entscheidungen im Rahmen der Bauleitplanung, mit Ausnahme des verfahrensein-

leitenden Beschlusses, und sonstige Angelegenheiten, die im Rahmen eines Plan-
feststellungsverfahrens, eines förmlichen Verwaltungsverfahrens mit Öffentlich-
keitsbeteiligung oder eines abfallrechtlichen, immissionsschutzrechtlichen, wasser-
rechtlichen oder vergleichbaren Zulassungsverfahrens zu entscheiden sind,“ 

3. § 8c wird wie folgt gefasst: 

„§ 8c 
 Interessenvertretung für ältere  
Menschen, sonstige Beiräte, Kommissionen 

 (1) Die Gemeinde kann zur Wahrung der Interessen älterer Menschen einen Beirat einrich-
ten. Anstelle eines Beirates kann auf Beschluss der Gemeindevertretung auch ein Beauf-
tragter für die Belange älterer Menschen bestellt werden.  

 (2) Zur Berücksichtigung besonderer Belange kann die Gemeinde weitere Beiräte mit be-
ratender Funktion bilden.  

 (3) Beiräten, Beauftragten für ältere Menschen, Kommissionen und Sachverständigen  
können in den Organen der Gemeinde, ihren Ausschüssen sowie den Ortsbeiräten Anhö-
rungs-, Vorschlags- und Redemöglichkeiten in den Angelegenheiten eingeräumt werden, 
die ihren Aufgabenbereich betreffen. Die Gemeinde regelt per Satzung die weitere Ausge-
staltung der Beiräte, des Beauftragten für ältere Menschen, für Kommissionen und Sach-
verständige.  

 (4) Die Regelung des § 88 Abs. 2 bleibt unberührt.“ 

4. In § 17 Abs. 5 Satz 3 werden die Wörter „Aufsichtsbehörde ersucht“ durch „beteiligten 
Kommunen ersuchen“ ersetzt. 

5. § 24a wird wie folgt geändert: 
 a) In Abs. 1 Nr. 2 wird die Angabe „des § 24 oder des § 26“ durch „der §§ 24, 26 

oder 26a“ ersetzt. 
 b) In Abs. 2 wird das Wort „eintausend“ durch „zweitausend“ ersetzt. 
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6. In § 25 Abs. 4 Satz 2 werden nach dem Wort „Beratungsraum“ die Wörter „oder die Bild-
Ton-Übertragung“ eingefügt. 

7. § 30 wird wie folgt geändert: 
 a) In Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 werden nach dem Wort „Wohnsitz“ die Wörter  

„oder seinen dauernden Aufenthalt hat, ohne einen Wohnsitz zu haben“ eingefügt 
und das Wort „hat“ wird gestrichen. 

 b) In Abs. 2 werden nach dem Wort „Wohnsitzes“ die Wörter „oder des dauernden 
Aufenthalts“ eingefügt. 

8. In § 32 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Wohnsitz“ die Wörter „oder dauernden 
Aufenthalt“ eingefügt. 

9. In § 35 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „die Aufsichtsbehörde“ durch „der Gemeinde-
vorstand“ ersetzt. 

10. § 36b wird aufgehoben. 

11. In § 38 Abs. 2 Satz 3 werden die Wörter „muss mit einer Mehrheit von mindestens zwei 
Dritteln der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter beschlossen werden und“ gestrichen. 

12. § 40 wird wie folgt geändert: 
 a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
  aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
   „Der hauptamtliche Bürgermeister tritt mit Ablauf der Amtszeit in den  

Ruhestand, wenn er 
   1. als Beamter auf Zeit Amtszeiten von insgesamt acht Jahren nach diesem 

Gesetz oder vergleichbarem Landesrecht,  
   2. als Beamter auf Zeit eine Amtszeit von fünf Jahren beim letzten Dienst-

herrn erreicht hat und 
   3. das 55. Lebensjahr vollendet hat 
   und nicht erneut in dasselbe oder ein höherwertiges Amt berufen wird.“ 
  bb) Folgender Satz wird angefügt: 
   „§ 43 Abs. 1 des Hessischen Beamtengesetzes bleibt unberührt.“ 
 b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
  aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
   „Der hauptamtliche Bürgermeister wird auf seinen Antrag mit Ablauf der 

Amtszeit in den Ruhestand versetzt, wenn er 
   1. als Beamter auf Zeit Amtszeiten von insgesamt acht Jahren nach die-

sem Gesetz oder vergleichbarem Landesrecht, 
   2. als Beamter auf Zeit eine Amtszeit von fünf Jahren beim letzten 

Dienstherrn erreicht hat und 
   3. das 50. Lebensjahr vollendet hat.“ 
  bb) In Satz 5 wird die Angabe „28. März 2015 (GVBl. S. 158)“ durch „24. Juni 

2024 (GVBl. 2024 Nr. 28) ersetzt. 
 c) Nach Abs. 3 wird als Abs. 3a eingefügt: 
  „(3a) Der hauptamtliche Bürgermeister wird auf seinen Antrag hin jederzeit in den 

Ruhestand versetzt, wenn er 
  1. als Beamter auf Zeit Amtszeiten von insgesamt acht Jahren nach diesem Ge-

setz oder vergleichbarem Landesrecht, 
  2. als Beamter auf Zeit eine Amtszeit von fünf Jahren beim letzten Dienstherrn 

und 
  3. die Altersgrenze nach § 33 Abs. 1 oder Abs. 3 des Hessischen Beamtenge-

setzes erreicht hat.“ 
 d) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
  aa) In Satz 3 wird die Angabe „§ 77 Abs. 3, 6, 9 Nr. 3“ durch „§§ 76 Abs. 1 

Satz 3, 77 Abs. 3, 6, 9 Nr. 3“ ersetzt. 
  bb) In Satz 4 werden die Wörter „Amtszeit von acht Jahren“ ersetzt durch 

„Amtszeiten von insgesamt acht Jahren nach diesem Gesetz oder vergleich-
barem Landesrecht“. 

 e) Nach Abs. 4 wird als Abs. 4a eingefügt: 



  „(4a) Als Amtszeit im Sinne des Abs. 2 Satz 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1, Abs. 3a Nr. 1 
und Abs. 4 Satz 4 gilt auch die Zeit der Weiterführung der Amtsgeschäfte nach § 41 
oder vergleichbarem Landesrecht.“ 

13. § 40a wird wie folgt geändert: 
 a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
  aa) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 
   „In den Fällen des § 76 ist der Antrag spätestens drei Monate nach Ablauf 

der Amtszeit zu stellen, für die der Bürgermeister oder Beigeordnete ohne 
vorzeitige Abwahl oder Abberufung gewählt war.“ 

  bb) Folgender Satz wird angefügt: 
   „Sofern dem hauptamtlichen Bürgermeister oder hauptamtlichen Beigeord-

neten aus dem Wahlbeamtenverhältnis ein Anspruch auf Ruhegehalt oder 
Altersgeld nach § 40 Abs. 1 bis 3 oder Abs. 7, § 76a dieses Gesetzes oder 
§ 17 Abs. 6 des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes zusteht, ruht dieser 
Anspruch, solange er Amtsbezüge aus dem Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit erhält.“ 

 b) In Abs. 3 werden nach dem Wort „Lebenszeit“ die Wörter „mit Ablauf der Amts-
zeit“ eingefügt. 

14. § 42 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 
 „(2) Die Wahl der hauptamtlichen Beigeordneten wird durch einen Ausschuss der Gemein-

devertretung vorbereitet. Die Sitzungen dieses Ausschusses sind nicht öffentlich; der Vor-
sitzende der Gemeindevertretung und seine Stellvertreter, sofern sie nicht Ausschussmit-
glieder sind, sonstige Gemeindevertreter — mit Ausnahme der Minderheitenvertreter nach 
§ 62 Abs. 4 Satz 2 — und die Beigeordneten können nicht an den Ausschusssitzungen 
teilnehmen; Gemeindebedienstete dürfen als Schriftführer teilnehmen. Für jedes Aus-
schussmitglied ist eine Stellvertretung vorzusehen, welche im Fall der Verhinderung an 
den Ausschusssitzungen teilnehmen kann. Über das Ergebnis der Sitzungen dürfen nur an 
Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands Auskünfte erteilt werden. 
Die Stellen der hauptamtlichen Beigeordneten sind öffentlich auszuschreiben. Die Gemein-
devertretung kann beschließen, dass von einer Ausschreibung abgesehen wird. Der Aus-
schuss hat über das Ergebnis seiner Arbeit in einer öffentlichen Sitzung der Gemeindever-
tretung zu berichten. Satz 1 bis 7 gelten nicht für die Fälle der Wiederwahl.“ 

15. § 46 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
 „(1) Der Bürgermeister und die Beigeordneten werden spätestens sechs  

Monate nach ihrer Wahl und vor oder am Tag des Amtsantritts von dem Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung in ihr Amt eingeführt, nach Aushändigung der 
Ernennungsurkunde vereidigt und auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Aufgaben ver-
pflichtet. Die Verpflichtung kann durch Handschlag erfolgen.“ 

16. Dem § 52 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 
 „Ferner kann die Hauptsatzung eine Echtzeitübertragung von öffentlichen Sitzungen der 

Gemeindevertretung in Bild und Ton im Internet zulassen und Bestimmungen treffen, in 
welchem Umfang Aufzeichnungen von öffentlichen Sitzungen zum Abruf bereitgestellt 
werden.“ 

17. Nach § 52 wird als § 52a eingefügt: 

„§ 52a Digitale Sitzungsteilnahme 

 (1) Mitglieder der Gemeindevertretung sowie der Gemeindevorstand können auch ohne 
Anwesenheit am Sitzungsort per Bild-Ton-Übertragung an den Sitzungen teilnehmen, so-
weit die Hauptsatzung dies bestimmt. Satz 1 gilt nicht für den Vorsitzenden der Gemein-
devertretung. Zugeschaltete Mitglieder der Gemeindevertretung gelten in diesem Fall als 
anwesend im Sinne von § 53 Abs. 1 Satz 1.  

 (2) Eine Teilnahme mittels Bild-Ton-Übertragung ist ausgeschlossen bei Wahlen nach 
§ 55, Beschlussfassungen nach § 39a Abs. 3 Satz 2, § 57 Abs. 2, § 76 Abs. 1 und Abs. 4 
Satz 3, § 76a und in der ersten Sitzung der Gemeindevertretung. Die Gemeinde kann in 
der Hauptsatzung die Zulässigkeit der Teilnahme mittels Bild-Ton-Übertragung in weiteren 
Fällen ausschließen. Lässt eine Gemeinde in der Hauptsatzung eine Teilnahme per Bild-
Ton-Übertragung auch in nicht öffentlichen Sitzungen zu, haben die zugeschalteten Mit-
glieder der Gemeindevertretung sicherzustellen, dass keine weiteren Personen die Sitzung 
verfolgen können.  

  



 (3) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung und die Mitglieder der Gemeindevertretung 
müssen sich in der Sitzung gegenseitig optisch und akustisch wahrnehmen können. In  
öffentlichen Sitzungen muss gewährleistet sein, dass per Bild-Ton-Übertragung teilneh-
mende Gemeindevertreter auch für die im Sitzungssaal anwesende Öffentlichkeit in Bild 
und Ton wahrnehmbar sind. Für die Zwecke des Satz 1 und 2 sind Bild- und Tonaufnah-
men auch ohne Zustimmung der an der Sitzung teilnehmenden Personen zulässig. 

 (4) Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, dass in ihrem Verantwortungsbereich die 
technischen Voraussetzungen für eine Zuschaltung mittels Bild-Ton-Übertragung während 
der Sitzung durchgehend bestehen. Bei technisch bedingten Störungen der akustischen oder 
optischen Wahrnehmbarkeit, die im Verantwortungsbereich der Gemeinde liegen, darf die 
Sitzung nicht beginnen oder muss sie unterbrochen werden. Sonstige Störungen sind un-
beachtlich und haben keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der in der Sitzung gefassten 
Beschlüsse. Die Gemeinden können in der Hauptsatzung oder der Geschäftsordnung der 
Gemeindevertretung weitere Einzelheiten der Sitzungsteilnahme mittels Bild-Ton-Übertra-
gung regeln. 

 (5) Für den Ausländerbeirat nach § 84 und die Integrations-Kommission nach § 89 gelten 
die Abs. 1 bis 4 entsprechend.“ 

18. § 55 wird wie folgt geändert: 
 a) In Abs. 1 werden Satz 2 bis 4 durch folgende Sätze ersetzt: 
  „Die Stellen von ehrenamtlichen Beigeordneten sind gleichartige Stellen im Sinne 

von Satz 1; wird die Stelle des Ersten Beigeordneten ehrenamtlich verwaltet, so ist 
derjenige Erster Beigeordneter, der bei der Zuteilung der Stellen nach der Reihen-
folge der Höchstzahlen die erste Stelle erhalten hat. Wird die Zahl mehrerer gleich-
artiger unbesoldeter Stellen während der Wahlzeit (§ 36) erhöht, so findet keine 
neue Wahl statt; die neuen Stellen werden nach der Reihenfolge der Höchstzahlen 
besetzt, auf die im ursprünglichen Wahlgang Stellen noch nicht zugeteilt worden 
sind. Ergeben sich für die letzte oder die letzten zu besetzenden Stellen die gleichen 
Höchstzahlen, entscheidet das vom Vorsitzenden zu ziehende Los.“ 

 b) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
  aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  
   „Wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt, finden für das 

Wahlverfahren die Vorschriften des Hessischen Kommunalwahlgesetzes ent-
sprechend Anwendung mit der Maßgabe, dass 

   1. jeder Gemeindevertreter eine Stimme hat, die er einem Wahlvor-
schlag geben kann,  

   2. § 22 Abs. 3 Satz 3 des Kommunalwahlgesetzes keine Anwendung 
findet,  

   3. § 22 Abs. 4 des Kommunalwahlgesetzes keine Anwendung findet, 
wenn zwei Stellen zu besetzen sind.“ 

  bb) In Satz 2 wird die Angabe „KWG“ durch „Satz 1 des Kommunalwahlge-
setzes“ ersetzt. 

19. Dem § 61 wird als Abs. 4 angefügt: 
 „(4) Die Einsichtnahme in die Niederschriften über öffentliche Sitzungen der Gemeinde-

vertretung ist den Einwohnern zu ermöglichen. Zu diesem Zweck kann die Geschäftsord-
nung vorsehen, dass Niederschriften mit dem Inhalt nach Abs. 1 auf der Internetseite der 
Gemeinde veröffentlicht werden.“ 

20. In § 62 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „und 4“ durch „Satz 1, 2 und 4 sowie Abs. 4“ 
ersetzt. 

21. § 67 wird wie folgt geändert: 
 a) In Abs. 1 werden nach Satz 2 folgende Sätze eingefügt: 
  „Die Mitglieder des Gemeindevorstandes können auch ohne Anwesenheit am Sit-

zungsort per Bild-Ton-Übertragung an den Sitzungen teilnehmen, soweit die Ge-
schäftsordnung dies bestimmt. Zugeschaltete Mitglieder des Gemeindevorstandes 
gelten in diesem Fall als anwesend im Sinne von § 68 Abs. 1 Satz 1.“ 

 b) Als neuer Abs. 2 wird eingefügt: 
  „(2) Eine Teilnahme mittels Bild-Ton-Übertragung ist ausgeschlossen bei Wahlen 

nach § 55 und in der ersten Sitzung des Gemeindevorstandes. Der Gemeindevor-
stand kann in der Geschäftsordnung die Zulässigkeit der Teilnahme mittels Bild-
Ton-Übertragung in weiteren Fällen ausschließen. Lässt der Gemeindevorstand eine 
Teilnahme per Bild-Ton-Übertragung in der Geschäftsordnung zu, haben die zuge-
schalteten Mitglieder des Gemeindevorstandes sicherzustellen, dass keine weiteren 
Personen die Sitzung verfolgen können. § 52a Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.“ 



 c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3. 

22. § 76 wird wie folgt geändert: 
 a) In Abs. 1 Satz 7 wird die Angabe „§ 63 findet“ durch „§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

und § 63 finden“ ersetzt. 
 b) In Abs. 4 Satz 3 wird die Angabe „§ 63 findet“ durch „§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

und § 63 finden“ ersetzt.  

23. In § 82 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „die Aufsichtsbehörde“ durch „der Gemeinde-
vorstand“ ersetzt. 

24. § 86 wird wie folgt geändert: 
 a) In Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 werden jeweils nach dem Wort „Wohnsitz“ die 

Wörter „oder dauernden Aufenthalt“ eingefügt. 
 b) In Abs. 6 Satz 1 werden die Wörter „die Aufsichtsbehörde“ durch „der Gemeinde-

vorstand“ ersetzt. 

25. § 89 wird wie folgt geändert: 
 a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „mindestens zur Hälfte“ durch „aus dem Vor-

sitzenden und mindestens je einem weiteren Mitglied des Gemeindevorstands sowie 
der Gemeindevertretung und“ ersetzt. 

 b) In Abs. 2 werden nach dem Wort „Bürgermeister“ die Wörter „oder ein von ihm 
bestimmter Beigeordneter“ eingefügt. 

26. § 92a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 a) In Nr. 1 wird die Nummernbezeichnung „1.“ gestrichen, nach dem Wort „sie“ die 

Wörter „im Haushaltsjahr“ eingefügt und das Wort „oder“ durch einen Punkt er-
setzt. 

 b) Die Nr. 2 wird aufgehoben. 

27. In § 97 Abs. 4 Satz 1 werden die Wörter „an sieben Tagen öffentlich auszulegen“ durch 
„mindestens bis zum Ende seiner Gültigkeit im Internet zu veröffentlichen“ und wird das 
Wort „Auslegung“ durch „Veröffentlichung“ ersetzt. 

28. § 108 wird wie folgt geändert: 
 a) Abs. 4 wird aufgehoben. 
 b) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4. 

29. § 111 Abs. 1 Satz 2 wird aufgehoben. 
29a. In § 112 Abs. 5 wird das Wort „vier“ durch „fünf“ ersetzt. 
29b. §§ 112a und 112b werden aufgehoben. 

30. In § 114 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „an sieben Tagen öffentlich auszulegen“ durch 
„mindestens für ein Jahr im Internet zu veröffentlichen“ und das Wort „Auslegung“ durch 
„Veröffentlichung“ ersetzt. 

31. § 115 wird wie folgt geändert: 
 a) In Abs. 3 wird die Angabe „101 bis 105, 108 und 109“ durch „97 Abs. 4, §§ 99, 

101 bis 105 und 107 bis 109“ ersetzt. 
 b) In Abs. 4 Satz 2 wird das Wort „Auslegung“ durch „Veröffentlichung“ ersetzt und 

in Satz 3 werden nach dem Wort „sinngemäß“ ein Semikolon und die Wörter „von 
der öffentlichen Bekanntmachung des Beschlusses über den Wirtschaftsplan und der 
Veröffentlichung des Wirtschaftsplans kann abgesehen werden“ eingefügt. 

32. § 121 wird wie folgt geändert: 
 a) Abs. 1 bis 2 wird wie folgt gefasst: 
  „(1) Die Gemeinde darf sich wirtschaftlich betätigen, wenn 
  1. der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt, 
  2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur 

Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht 
und 

  3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten 
erfüllt wird oder erfüllt werden kann. 

   Soweit Tätigkeiten vor dem 1. April 2004 ausgeübt wurden, sind sie ohne 
die in Satz 1 Nr. 3 genannten Einschränkungen zulässig. Satz 1 Nr. 3 dient 
auch dem Schutz privater Dritter, soweit sie sich entsprechend wirtschaftlich 
betätigen oder betätigen wollen. Betätigungen nach Satz 2 bleiben hiervon 
unberührt. 



  (2) Als wirtschaftliche Betätigung gelten nicht Tätigkeiten 
  1. zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, 
  2. auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, 

des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung, der Breit-
bandversorgung,  

  3. bei der Wohnraumversorgung, sofern die bauliche Errichtung auf  
private Dritte beschränkt ist, der Energieversorgung bis zum Hausanschluss 
sowie 

  4. zur Deckung des Eigenbedarfs. 
  Auch diese Unternehmen und Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem  

öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwal-
ten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt wer-
den.“ 

 b) In Abs. 6 Satz 1 werden nach dem Wort „Gemeindevertretung“ die Wörter „zum 
Beispiel“ eingefügt. 

 c) Abs. 7 wird aufgehoben. 
 d) Die bisherigen Abs. 8 bis 9 werden die Abs. 7 bis 8. 

33. § 122 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 wird wie folgt gefasst: 
 „4. gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit nicht wei-

tergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften ent-
gegenstehen, entsprechend den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des 
Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt und geprüft werden; in jedem 
Fall muss gewährleistet sein, dass 
a) der Jahresabschluss geprüft wird, 
b) sofern ein Lagebericht aufzustellen ist, sich die Jahresabschlussprüfung auch 

auf diesen bezieht, und 
c) die Angaben nach § 285 Nr. 9 Buchst. a und b des Handelsgesetzbuches ge-

macht werden.“ 

33a. § 123a wird wie folgt geändert: 
 a) In Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „9“ durch „12“ ersetzt. 
 b) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt: 
  „(3) Der Beteiligungsbericht muss zusätzlich Angaben über die folgenden Aufga-

benträger enthalten 
  1. die Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,  
  2. die Zweckverbände und Arbeitsgemeinschaften nach dem Gesetz über die 

kommunale Gemeinschaftsarbeit, bei denen die Gemeinde Mitglied ist,  
  3. die Wasser- und Bodenverbände nach dem Wasserverbandsgesetz vom 12. 

Februar 1991 (BGBl. I S. 405), geändert durch Gesetz vom 15. Mai 2002 
(BGBl. I S. 1578), bei denen die Gemeinde Mitglied ist, 

  4. die rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen, die von der Gemeinde er-
richtet worden sind, von ihr verwaltet werden und in die sie Vermögen ein-
gebracht hat, 

  5. die Aufgabenträger, deren finanzielle Grundlage wegen rechtlicher Ver-
pflichtung wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird. 

 c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4. 

34. In § 127a Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Anzeige“ ein Komma und die Wörter 
„der das Aufsichtsraster zur kommunalwirtschaftlichen Betätigung beizufügen ist“ und ein 
weiteres Komma eingefügt. 

35. § 143 wird wie folgt geändert: 
 a) In Abs. 1 Satz 1 werden das Semikolon und die Wörter „die elektronische Form ist 

ausgeschlossen“ gestrichen. 
 b) In Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „10“ durch „6“ ersetzt. 

36. § 149 wird wie folgt gefasst: 

„§ 149 
Übergangsvorschriften 

(1) Die in § 4a Abs. 1 Satz 3 genannte Einwohnergrenze gilt nicht für die Stadt Hanau. 



(2) § 36b in der bis zum [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] 
geltenden Fassung gilt bis zum Ablauf der bis zum 31. März 2026 dauernden Wahlzeit der Ge-
meindevertretungen fort. 
(3) Abweichend von § 38 Abs. 2 Satz 1 sind in der bis zum 31. März 2026 dauernden Wahlzeit 
Änderungen an der Hauptsatzung, um die Zahl der Gemeindevertreter auf die für die nächst 
niedrigere Größengruppe maßgebliche oder eine dazwischenliegende ungerade Zahl festzulegen, 
spätestens sechs Monate vor Ablauf der Wahlzeit vorzunehmen. 
(4) § 55 in der bis zum [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] gel-
tenden Fassung gilt bis zum Ablauf der bis zum 31. März 2026 dauernden Wahlzeit der Gemein-
devertretungen fort.“ 

Artikel 2 2 
Änderung der Hessischen Landkreisordnung 

Die Hessische Landkreisordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 
(GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. September 2020 (GVBl. S. 573), wird 
wie folgt geändert: 

1. § 4c wird wie folgt gefasst: 

„§ 4c 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

(1) Der Landkreis soll bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugend-
lichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Zur Berücksichtigung der besonderen 
Belange soll der Landkreis geeignete Verfahren entwickeln, hierzu können Gremien eingerichtet 
werden. 
(2) Soweit geeignete Verfahren gem. Abs. 1 entwickelt wurden, können Kindern und Jugendli-
chen in den Organen des Landkreises und seiner Ausschüsse Antrags-, Anhörungs-, Vorschlags- 
und Redemöglichkeiten eingeräumt werden. 
(3) Der Landkreis regelt per Satzung die nähere Ausgestaltung der Kinder- und Jugendbeteili-
gung.“ 

1a. In § 5 Abs. 4 Satz 1 wird nach der Angabe „§§“ die Angabe „4c, 8a,“ eingefügt. 
2. § 8a wird wie folgt gefasst:  

„§ 8a 
Interessenvertretung für ältere Menschen,  

sonstige Beiräte, Kommissionen 

 (1) Der Landkreis kann zur Wahrung der Interessen älterer Menschen einen Beirat ein-
richten. Anstelle eines Beirates kann auf Beschluss des Kreistages auch ein Beauftragter 
für die Belange älterer Menschen bestellt werden. 

 (2) Zur Berücksichtigung besonderer Belange kann der Landkreis weitere Beiräte mit be-
ratender Funktion bilden. 

 (3) Beiräten, Beauftragten für ältere Menschen, Kommissionen und Sachverständigen kön-
nen in den Organen des Landkreises und seinen Ausschüssen Anhörungs-, Vorschlags- 
und Redemöglichkeiten in den Angelegenheiten eingeräumt werden, die ihren Aufgaben-
bereich betreffen. Der Landkreis regelt per Satzung die weitere Ausgestaltung der Beiräte, 
des Beauftragten für ältere Menschen, für Kommissionen und Sachverständige.“ 

3. § 22 wird wie folgt geändert: 
 a) In Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 werden nach dem Wort „Wohnsitz“ die Wörter „oder seinen 

dauernden Aufenthalt hat, ohne einen Wohnsitz zu haben“ eingefügt und das Wort 
„hat“ wird gestrichen. 

 b) In Abs. 2 werden nach dem Wort „Wohnsitzes“ die Wörter „oder des dauernden 
Aufenthalts“ eingefügt. 

4. In § 23 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Wohnsitz“ die Wörter „oder dauernden 
Aufenthalt“ eingefügt. 

5. In § 25 Abs. 2 Satz 3 werden die Wörter „muss mit einer Mehrheit von mindestens zwei 
Dritteln der gesetzlichen Zahl der Kreistagsabgeordneten beschlossen werden und“ gestri-
chen. 

6. In § 28 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „die Aufsichtsbehörde“ durch „der Kreisaus-
schuss“ ersetzt. 
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7. In § 37 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „Abs. 3“ durch „Abs. 4“ ersetzt. 

8. § 38 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
  a) Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt: 

 „Die Sitzungen dieses Ausschusses sind nicht öffentlich; der Vorsitzende des Kreis-
tags und seine Stellvertreter, sofern sie nicht Ausschussmitglieder sind,  
sonstige Kreistagsabgeordnete — mit Ausnahme der Minderheitenvertreter im Sinne 
des § 62 Abs. 4 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung — und die Kreisbeigeord-
neten können nicht an den Ausschusssitzungen teilnehmen; Kreisbedienstete dürfen 
als Schriftführer teilnehmen. Für jedes Ausschussmitglied ist eine Stellvertretung vor-
zusehen, welche im Fall der Verhinderung an den Ausschusssitzungen teilnehmen 
kann. Über das Ergebnis der Sitzungen dürfen nur an Mitglieder des Kreistags und 
des Kreisausschusses Auskünfte erteilt werden. 

 b) Nach dem neuen Satz 5 wird folgender Satz eingefügt: 
  „Der Kreistag kann beschließen, dass von einer Ausschreibung abgesehen wird.“ 
 c) In dem neuen Satz 9 wird die Angabe „5“ durch „8“ ersetzt. 

9. § 40 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
 „(1) Der Landrat und die Kreisbeigeordneten werden spätestens sechs Monate nach ihrer 

Wahl und vor oder am Tag des Amtsantritts von dem Vorsitzenden des Kreistags in öf-
fentlicher Sitzung in ihr Amt eingeführt, nach Aushändigung der Ernennungsurkunde ver-
eidigt und auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet. Die Verpflichtung 
kann durch Handschlag erfolgen. 

10. In § 66 werden die Abs. 3 bis 5 durch folgenden Abs. 3 ersetzt: 
 „(3) Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 sind in der bis zum 31. März 2026 dauernden 

Wahlzeit Änderungen an der Hauptsatzung, um die Zahl der Kreistagsabgeordneten auf 
die für die nächst niedrigere Größengruppe maßgebliche oder eine dazwischenliegende 
ungerade Zahl festzulegen, spätestens sechs Monate vor Ablauf der Wahlzeit vorzuneh-
men.“ 

Artikel 3 3 
Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes 

Das Hessische Kommunalwahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 
(GVBl. I S. 197), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Dezember 2021 (GVBl. S. 871), wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 12 Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe „Satz 3“ durch „Satz 4“ ersetzt. 

2. § 14 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  
 „Stellt er Mängel fest, so soll er unverzüglich auf ihre Beseitigung hinwirken.“ 

3. § 15 wird wie folgt geändert: 
 a) In Abs. 4 Satz 1 wird das Wort „verteilt“ durch „ausgelegt“ ersetzt und werden das 

Semikolon sowie die Wörter „er kann sich dazu vereinfachter, nicht adressierter 
Verteilungsformen bedienen“ gestrichen. 

 b) In Abs. 5 wird die Angabe „seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeits-
anschrift“ durch „seines Wohnortes (Hauptwohnung) der Ort seiner Erreichbar-
keitsanschrift“ ersetzt. 

4. § 16 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 a) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 
  „Zusätzlich können ein eingetragener Doktorgrad nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 des Per-

sonalausweisgesetzes vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 104), § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des 
Passgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Oktober 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 291), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. März 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 104), und ein eingetragener Ordens- oder Künstlername nach § 5 Abs. 2 Nr. 12 
des Personalausweisgesetzes, § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 des Passgesetzes angegeben 
werden.“ 

 b) Der neue Satz 4 wird wie folgt geändert: 
  aa) In Nr. 3 wird nach der Angabe „wird,“ das Wort „und“ angefügt. 
  bb) Nr. 4 wird aufgehoben. 
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  cc) Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 4. 
  dd) Die Wörter „spätestens zwölf Monate vor Ablauf der Wahlzeit“ werden ge-

strichen. 
 c) Nach dem neuen Satz 4 werden folgende Sätze eingefügt: 
  „Ein Beschluss der jeweiligen Vertretungskörperschaft bleibt solange gültig, bis 

diese ihn mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder ändert oder auf-
hebt. Beschlüsse nach Satz 4 sowie Änderungs- und Aufhebungsbeschlüsse nach 
Satz 5 gelten frühestens zwölf Monate nach Beschlussfassung.“ 

 d) In dem neuen Satz 7 wird die Angabe „3 Nr. 5“ durch „4 Nr. 4“ ersetzt. 

5. § 22 Abs. 3 und 4 werden wie folgt gefasst: 
 „(3) Ist die Wahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl durchgeführt, so werden die 

Sitze nach dem d’Hondtschen Höchstzahlverfahren wie folgt auf die Wahlvorschläge ver-
teilt: Die Stimmenzahlen, die für die einzelnen Wahlvorschläge festgestellt worden sind, 
werden nacheinander so lange durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt, bis so viele Höchstzahlen 
ermittelt sind, wie Sitze zu vergeben sind. Jedem Wahlvorschlag wird dabei der Reihe 
nach so oft ein Sitz zugeteilt, wie er jeweils die höchste Teilungszahl aufweist. Bei  
gleichem Anspruch mehrerer Wahlvorschläge auf einen Sitz fällt dieser dem Wahlvor-
schlag zu, dessen in Betracht kommender Bewerber die größere Stimmenzahl aufweist. 
Ergibt sich für den letzten Sitz oder die letzten Sitze auch nach Maßgabe von Satz 3 ein 
gleicher Anspruch für eine größere Anzahl von Wahlvorschlägen, als Sitze zu vergeben 
sind, entscheidet das vom Wahlleiter zu ziehende Los. 

 (4) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Abs. 3 der Wahlvorschlag einer Partei oder 
Wählergruppe, auf den mehr als die Hälfte aller gültigen Stimmen entfallen ist, nicht mehr 
als die Hälfte der insgesamt zu vergebenden Sitze, wird ihm abweichend von Abs. 3 vorab 
ein Sitz zugeteilt; für die weiteren zu vergebenden Sitze ist Abs. 3 anzuwenden.“ 

 
6. § 32 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 a) In dem Satzteil vor der Nummerierung wird die Angabe „Satz 1“ gestrichen. 

b) Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 
  „Wird eine Gemeinde in eine andere Gemeinde eingegliedert, gilt der Wohnsitz 

oder dauernde Aufenthalt in der eingegliederten Gemeinde als Wohnsitz oder  
dauernder Aufenthalt in der aufnehmenden Gemeinde; wird eine neue Gemeinde 
gebildet, gilt der Wohnsitz oder dauernde Aufenthalt in den zusammengeschlosse-
nen Gemeinden als Wohnsitz oder dauernder Aufenthalt in der neuen Gemeinde.“ 

7. § 46 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 „Zusätzlich können ein eingetragener Doktorgrad nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 des Personalaus-

weisgesetzes, § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des Passgesetzes und ein eingetragener Ordens- oder 
Künstlername nach § 5 Abs. 2 Nr. 12 des Personalausweisgesetzes, § 4 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 4 des Passgesetzes angegeben werden.“ 

8. § 58 Satz 2 wird aufgehoben. 

9. In § 67 Abs. 3 Satz 4 wird die Angabe „mit der Maßgabe, dass in dem Hinweis nach § 5a 
Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinden und 
Landkreise zusätzlich die Veröffentlichungsstellen nach Satz 3 Nr. 3 benannt werden müs-
sen“ gestrichen. 

Artikel 4 4 
Änderung des Eigenbetriebsgesetzes 

Das Eigenbetriebsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. September 2024 (GVBl. 2024 Nr. 52), wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 2 Abs. 2 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 
 „Der Bürgermeister (Oberbürgermeister) kann nicht Mitglied der Betriebsleitung sein.“ 

2. Dem § 3 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
 „In der Betriebssatzung kann geregelt werden, dass der Gemeindevorstand, wenn die Be-

triebsleitung nur aus einem Mitglied besteht, eine Person als Vertretung bestellen kann, 
die nur tätig wird, wenn die Betriebsleitung rechtlich oder tatsächlich verhindert ist.“ 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 
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 a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
  „Die wahlrechtlichen Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung sowie die 

§§ 67 bis 69 der Hessischen Gemeindeordnung gelten sinngemäß.“ 
 b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
  aa) In Nr. 2 Satz 2 wird das Semikolon am Ende durch einen Punkt ersetzt und 

folgender Satz angefügt: 
   „Die der Betriebskommission kraft Gesetzes oder kraft Betriebssatzung an-

gehörenden Mitglieder des Gemeindevorstandes bestimmen jeweils ein Mit-
glied des Gemeindevorstandes als ihre Vertretung;“ 

  bb) In Nr. 3 werden die Wörter „Personalrates des Eigenbetriebes“ durch „für 
den Eigenbetrieb zuständigen Personalrates“ ersetzt. 

c) In Abs. 4 Satz 2 werden die Wörter „oder zu berufen“ und „oder Berufung“ ge- 
strichen. 

d) In Abs. 5 wird die Angabe „nach Abs. 7 berufen“ durch das Wort „gewählt“ ersetzt 
und folgender Satz angefügt: 
„Im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens rücken die Nachfolger nach (Mitglieder der 
Betriebskommission gemäß Abs. 2 Nr. 1 und 2) oder werden nachgewählt (Mitglieder 
der Betriebskommission gemäß Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3).“ 

4. § 11 Abs. 6 wird wie folgt gefasst: 
 „(6) Ein Jahresverlust ist, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen 

wird, auf neue Rechnung vorzutragen. Ein im Folgejahr entstehender Gewinn ist vorrangig 
zur Verlusttilgung zu verwenden. Sofern im Folgejahr eine Verlusttilgung nicht möglich 
ist, ist der verbleibende Verlustvortrag durch Abbuchung von den Rücklagen auszu- 
gleichen, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt. Sofern ein Verlustausgleich aus 
Rücklagemitteln nicht möglich ist, so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde 
auszugleichen. Dies gilt nicht, soweit § 10 Abs. 2 Satz 7 des Gesetzes über kommunale 
Abgaben in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 2013 (GVBl. S. 134), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom [einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes], anwendbar 
ist.“ 

5. § 15 wird wie folgt geändert: 
 a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
  „Der Beschluss über den Wirtschaftsplan ist öffentlich bekanntzumachen; § 97 

Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung gilt sinngemäß.“ 
 b) In Abs. 2 Nr. 3 werden nach dem Wort „sollen“ ein Komma, die Wörter „es sei 

denn die Verpflichtungen sind unvorhergesehen und unabweisbar und der im Be-
schluss über den Wirtschaftsplan festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen wird nicht überschritten“ und ein weiteres Komma eingefügt. 

 c) In Abs. 2 Nr. 4 wird das Wort „daß“ durch die Wörter „dass diese aufgrund des 
Tarifrechts zwingend erforderlich ist oder“ ersetzt. 

6. In § 18 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „Angestellte und Arbeiter“ durch das Wort 
„Arbeitnehmer“ ersetzt. 

7. In § 20 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „oder einer entsprechenden Verwaltungsbuch-
führung“ gestrichen. 

8. § 22 wird wie folgt gefasst: 

„§ 22 
Jahresabschluss 

 Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres sind ein Jahresabschluss, der aus der Bilanz, 
der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang besteht, sowie ein Lagebericht aufzu-
stellen. Die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die 
Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vor-
schriften über den Anhang für den Jahresabschluss sowie für den Lagebericht der Kapital-
gesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches finden sinngemäß Anwendung, 
soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt. Eine Pflicht zur Erweiterung des 
Lageberichts um einen Nachhaltigkeitsbericht im Sinne des Dritten Buches des Handels-
gesetzbuches besteht nicht. Sofern keine Pflicht zur Aufstellung eines Lageberichts besteht, 
kann in der Betriebssatzung abweichend geregelt werden, dass ein Lagebericht aufzustellen 
ist.“ 

9. Dem § 25 wird als Abs. 3 angefügt: 
 „(3) Die Angaben nach Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 sind in jedem Fall zu machen.“ 

10. § 26 wird aufgehoben. 



11. § 27 wird wie folgt geändert: 
 a) In Abs. 1 wird das Wort „Jahresabschluß“ durch „Jahresabschluss“, das Wort 

„sechs“ durch „vier“ und das Wort „Schluß“ durch „Schluss“ ersetzt. 
 b) In Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „große“ gestrichen. 
 c) In Abs. 2 werden nach Satz 1 folgende Sätze eingefügt: 
  „In der Betriebssatzung kann festgelegt werden, dass die Prüfung nach Satz 1 durch 

das für die Gemeinde zuständige Rechnungsprüfungsamt erfolgt. Die Änderung der 
Satzung bedarf des Einvernehmens mit dem zuständigen Rechnungsprüfungsamt. 
Der Jahresabschluss ist zu prüfen; sofern ein Lagebericht aufzustellen ist, erstreckt 
sich die Prüfung auch auf diesen.“ 

 d) Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 
  aa) In Satz 1 wird das Wort „Jahresabschluß“ durch „Jahresabschluss“ und das 

Wort „Abschlußprüfer“ durch „Abschlussprüfer“ ersetzt. 
  bb) In Satz 2 wird das Wort „Jahresabschluß“ durch „Jahresabschluss“ ersetzt. 
  cc) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 
   „In der Betriebssatzung kann eine kürzere Frist zur Feststellung des Jahres-

abschlusses festgelegt werden; diese muss mindestens acht Monate nach Ab-
lauf des Wirtschaftsjahres betragen.“ 

  dd) In dem neuen Satz 4 wird nach dem Wort „Jahresverlustes“ die Angabe 
„sowie über die Entlastung der Betriebsleitung; versagt sie die Entlastung, 
hat sie dafür die Gründe anzugeben“ eingefügt.“ 

 e) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
  aa) In Satz 1 wird das Wort „Beschluß“ durch „Beschluss“ ersetzt. 
  bb) In Satz 2 wird das Wort „Abschlußprüfers“ durch die Wörter „Abschluss-

prüfers im Wortlaut“ ersetzt. 
  cc) In Satz 3 wird das Wort „Abschlußprüfer“ durch „Abschlussprüfer“ ersetzt. 
  dd) In Satz 4 werden das Wort „Anschluß“ durch „Anschluss“, das Wort „Jah-

resabschluß“ durch „Jahresabschluss“, die Wörter „an sieben Tagen öffent-
lich auszulegen“ durch „mindestens für ein Jahr im Internet zu veröffentli-
chen“ und das Wort „Auslegung“ durch „Veröffentlichung“ ersetzt. 

12. Nach § 32 wird als § 32a eingefügt: 

„§ 32a 
Übergangsvorschriften 

 Auf den Jahresverlust der Wirtschaftsjahre bis zum 31. Dezember 2025 darf § 11 Abs. 6 
in der am [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung angewendet werden.“ 

13. In § 34 wird die Angabe „2026“ durch „2036“ ersetzt. 

Artikel 5 5 
Änderung des Versorgungskassengesetzes 

Das Versorgungskassengesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 83) wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 2 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 
 „Diese Berechtigung zum Handeln im eigenen Namen gilt auch für die Durchführung von 

Widerspruchsverfahren zu den in Satz 1 genannten Festsetzungsbescheiden, zu denen die 
Versorgungskassen in Vertretung ihrer Mitglieder befugt sind, wenn und soweit ihnen das 
Mitglied die Befugnis zur Durchführung der Widerspruchsverfahren durch schriftliche 
Vereinbarung überträgt.“ 

2. In § 6 Abs. 2 wird nach Satz 4 folgender Satz eingefügt: 
 „Eine Pflicht zur Erweiterung des Lageberichts um einen Nachhaltigkeitsbericht im Sinne 

des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches besteht nicht.“ 

3. In § 15 Abs. 4 Satz 1 wird das Wort „bleibt“ durch „ist“ ersetzt. 
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Artikel 6 6 
Änderung des Gesetzes über kommunale Abgaben 

Das Gesetz über kommunale Abgaben in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 2013 
(GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Juli 2023 (GVBl. S. 582), wird wie folgt 
geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 6a folgende Angabe eingefügt: 
 „§ 6b Zeitliche Obergrenze für die Abgeltung von Vorteilen“ 

2. In § 4 Abs. 1 werden die Nr. 1 bis 6 wie folgt gefasst: 
 „1. aus dem Ersten Teil — Einleitende Vorschriften — 
  a) über den Anwendungsbereich §§ 2 und 2a, 
  b) über die steuerlichen Begriffsbestimmungen § 3 Abs. 1, 4 und 5, §§ 5, 

7 bis 15, 
  c) über die Verarbeitung geschützter Daten §§ 29b und 29c und über das  

Steuergeheimnis § 30 mit folgenden Maßgaben 
   aa) die Vorschriften gelten nur für kommunale Steuern, 
   bb) bei der Hundesteuer darf in Schadensfällen Auskunft über Namen und 

Anschrift des Hundehalters an Behörden und Schadensbeteiligte er-
teilt werden;  

   cc) bei gefährlichen Hunden nach § 2 der Gefahrenabwehrverordnung 
über das Halten und Führen von Hunden vom 22. Januar 2003 
(GVBl. I S. 54), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Novem-
ber 2022 (GVBl. S. 686), dürfen unabhängig von einem Schadensfall 
auch die erforderlichen Auskünfte nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 der 
Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden 
an die zum Vollzug der Vorschriften über gefährliche Hunde zustän-
digen Behörden erteilt werden, 

   dd) die Entscheidung nach § 30 Abs. 4 Nr. 5 Buchst. c der Abgabenord-
nung trifft der Gemeindevorstand der Gemeinde oder der Kreisaus-
schuss des Landkreises, denen die Abgabe zusteht,  

   und über die Mitteilungen zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten §§ 31a 
und 31b,  

  d) über die Haftungsbeschränkung für Amtsträger § 32, 
  e) über die Rechte der betroffenen Person §§ 32a bis 32f, 

 2. aus dem Zweiten Teil — Steuerschuldrecht — 
  a) über die Steuerpflichtigen §§ 33 bis 36, 
  b) über das Steuerschuldverhältnis §§ 37 bis 49, 
  c) über die Haftung §§ 69 und 70, § 71 ohne die Fälle der Steuerhehlerei, 

§§ 72a Abs. 1, 73 bis 75, 77, 

 3. aus dem Dritten Teil — Allgemeine Verfahrensvorschriften — 
  a) über die Verfahrensgrundsätze §§ 78 bis 87, § 87a mit der Maßgabe, dass 

die Schriftform auch durch sonstige sichere Verfahren nach § 3a Abs. 2 des 
Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes ersetzt werden kann, §§ 88, 88a, 
89 bis 93c, § 96 Abs. 1 bis 6, 7 Satz 1 und 2, §§ 97 bis 99, § 101 Abs. 1, 
§§ 102 bis 110, § 111 Abs. 1 bis 3 und 5, §§ 112 bis 115, § 117 Abs. 1, 2 
und 4, 

  b) über die Verwaltungsakte §§ 118 bis 133 mit den Maßgaben, dass in § 126 
Abs. 2 und in § 132 das verwaltungsgerichtliche Verfahren an die Stelle des 
finanzgerichtlichen Verfahrens tritt und dass in § 132 das Widerspruchsver-
fahren an die Stelle des Einspruchsverfahrens tritt, 

 4. aus dem Vierten Teil — Durchführung der Besteuerung — 
  a) über die Mitwirkungspflichten § 140 ohne die Wörter „als den Steuergeset-

zen“, §§ 145 bis 148, 149 Abs. 1 und 2, § 150 Abs. 1 bis 5, §§ 151, 152 
Abs. 1, 4 bis 6 und 8 bis 12, § 153, 
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  b) über das Festsetzungs- und Feststellungsverfahren §§ 155, 156 Abs. 2, 157 
bis 160, 162, § 163 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 4, §§ 164 bis 168, § 169 
mit der Maßgabe, dass die Festsetzungsfrist nach Abs. 2 Satz 1 einheitlich 
vier Jahre beträgt, § 170 Abs. 1 bis 3, § 171 Abs. 1 bis 3, Abs. 3a mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle der Angabe „§ 100 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2, 
Abs. 3 Satz 1, § 101 der Finanzgerichtsordnung“ die Angabe „§ 113 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 der Verwaltungsgerichts-
ordnung“ tritt, Abs. 7 bis 14, §§ 191 bis 194, 

 5. aus dem Fünften Teil — Erhebungsverfahren — 
  a) über die Verwirklichung, die Fälligkeit und das Erlöschen von Ansprüchen 

aus dem Steuerschuldverhältnis §§ 218 bis 232 mit der Maßgabe, dass Wi-
derspruch und Klage gegen einen Kostenerstattungsbescheid nach § 12 dieses 
Gesetzes die Verjährung entsprechend § 231 bis zur Beendigung des Rechts-
behelfsverfahrens unterbrechen, 

  b) über die Verzinsung und die Säumniszuschläge § 233, § 234 Abs. 1 und 2, 
§ 235, § 236 mit der Maßgabe, dass in Abs. 3 an die Stelle der Angabe 
„§ 137 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung“ die Angabe „§ 155 Abs. 5 der 
Verwaltungsgerichtsordnung“ tritt, § 237 Abs. 1 mit der Maßgabe, dass an 
die Stelle des Einspruchs und des Einspruchsbescheids der Widerspruch und 
der Widerspruchsbescheid treten, Abs. 2 und Abs. 4 mit der Maßgabe, dass 
nur § 234 Abs. 2 entsprechend gilt, §§ 238 bis 240, 

  c) über die Sicherheitsleistung §§ 241 bis 248, 
 6. aus dem Sechsten Teil — Vollstreckung — § 251 Abs. 3, § 261, § 324 mit der 

Maßgabe, dass in Abs. 1 Satz 1 an die Stelle der §§ 249 bis 323 der Abgabenord-
nung die Vorschriften des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes treten, 
§ 325.“ 

3. In § 6 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „zehn“ durch „fünfundzwanzig“ ersetzt. 

4. Nach § 6a wird als § 6b eingefügt: 

„§ 6b 
Zeitliche Obergrenze  

für die Abgeltung von Vorteilen 

 (1) Die Festsetzung von Abgaben zum Vorteilsausgleich ist ungeachtet ihrer Entstehung 
oder Verjährung mit Ablauf des zwanzigsten Kalenderjahres, das auf den Eintritt der Vor-
teilslage folgt, ausgeschlossen. 

 (2) Sofern Vorausleistungen auf die Abgabe zum Vorteilsausgleich bis zum 1. Juli 2025 
erhoben worden sind, jedoch die Festsetzung der endgültigen Abgabe infolge des Ablaufs 
der Frist des Abs. 1 bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Änderungsgesetzes ausge-
schlossen ist, sind die Vorausleistungen nur in dem Umfang zu erstatten, in dem sie die 
Höhe der fiktiven endgültigen Abgabe überschreiten. Eine Verzinsung der Erstattungsbe-
träge findet nicht statt.“ 

5. Dem § 7 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 
 „Steuern auf die Ausübung des Fischereirechts (Fischereisteuer) oder für die Errichtung, 

Erweiterung und Fortführung eines nach den Vorschriften des Hessischen Gaststättenge-
setzes vom 28. März 2012 (GVBl. S. 50), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Juli 2021 
(GVBl. S. 346), betriebenen Gaststättengewerbes, werden nicht erhoben.“ 

6. § 8 wird wie folgt geändert: 
 a) In Abs. 1 werden die Absatzbezeichnung (1) und die Wörter „und des Fischerei-

rechts (Fischereisteuer)“ gestrichen. 
 b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

7. In § 12 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Grundstücksanschlusses“ durch „Haus- und Grund-
stücksanschlusses“ ersetzt. 

  



Artikel 7 7 
Änderung des Datenverarbeitungsverbundgesetzes 

Dem § 2 Abs. 5 des Datenverarbeitungsverbundgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. April 2007 (GVBl. I S. 258), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2019 
(GVBl. S. 416), wird folgender Satz angefügt: 

„Die Aufsichtsbehörde kann im Einvernehmen mit dem für kommunale Angelegenheiten zustän-
digen Ministerium im Falle des Ausscheidens einer zur Abwicklung des Kommunalen Gebiets- 
rechenzentrums Wiesbaden bestellten Person eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger berufen.“ 

Artikel 8 8 
Änderung der Verordnung über öffentliche  

Bekanntmachungen der Gemeinden und Landkreise 

Die Verordnung über öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinden und Landkreise vom 12. Ok-
tober 1977 (GVBl. I S. 409), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I 
S. 786), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
 „Bei der Bekanntmachung im Internet ist in der Hauptsatzung die Internetadresse der Ge-

meinde bekannt zu geben.“ 

2. § 5a wird wie folgt geändert: 
 a) Abs. 1 Satz 2 wird aufgehoben. 
 b) Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
  „Auf dieses Recht ist in der Hauptsatzung sowie auf der Interseite der Gemeinde 

hinzuweisen.“ 

„Artikel 8a 
8a 

Änderung des 
Hessischen Beamtengesetzes 

 Das Hessische Beamtengesetz vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 508), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. November 2024 (GVBl. 2024 Nr. 65), wird wie folgt geändert: 

 1. § 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert:  
  a) Nr. 4 und 6 werden aufgehoben. 
  b) Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 4. 

 2. § 120a wird aufgehoben.“ 
 

Artikel 9 9 
Änderung der Verordnung über die Besoldung,  

Dienstaufwandsentschädigung und Reisekostenpauschale der  
hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit 

Die Verordnung über die Besoldung, Dienstaufwandsentschädigung und Reisekostenpauschale 
der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit vom 17. Februar 
2014 (GVBl. S. 54), zuletzt geändert durch Verordnung vom [einsetzen: Datum und Fundstelle 
der Sechzehnten Verordnung zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter 
Rechtsvorschriften], wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach § 4 folgende Angabe eingefügt: 
 „§ 4a Zulage“ 

2. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt: 

„§ 4a Zulage 

 Den in § 2 und 3 genannten Personen wird nach Ablauf einer sich unmittelbar anschlie-
ßenden vollen Amtszeit ab Beginn einer zweiten Amtszeit zusätzlich zum Grundgehalt eine 
nicht ruhegehaltfähige Zulage gewährt. Die Zulage beträgt 8 Prozent des Grundgehalts.“ 
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3. § 6 wird wie folgt geändert: 
 a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
  „(1) Die hauptamtliche Bürgermeisterin oder der hauptamtliche Bürgermeister, die 

Landrätin oder der Landrat und die Direktorin oder der Direktor des Landeswohl-
fahrtsverbandes Hessen und die Verbandsdirektorin oder der Verbandsdirektor des 
Regionalverbandes FrankfurtRheinMain erhalten eine monatliche Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 5 Prozent ihres Grundgehalts nach der jeweiligen Besol-
dungsgruppe.“ 

 b) Abs. 2 und Abs. 3 werden aufgehoben. 
 c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 2 und in Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe „bis 

Abs. 3“ gestrichen; in Satz 1 werden nach dem Wort „Landkreisen“ ein Komma 
und die Wörter „des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen“ eingefügt. 

 d) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 3. 
 e) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 4 und die Angabe „5“ wird durch die Angabe „3“ 

ersetzt. 

4. In § 9 wird die Angabe „2025“ durch „2035“ ersetzt. 

Artikel 10 10 
Änderung der Verordnung über die  

Aufwandsentschädigung und den Ehrensold 
der ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und  

ehrenamtlichen Bürgermeister 

Die Verordnung über die Aufwandsentschädigung und den Ehrensold der ehrenamtlichen Bürger-
meisterinnen und ehrenamtlichen Bürgermeister vom 7. Dezember 2016 (GVBl. S. 242), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom [einsetzen: Datum und Fundstelle der Sechzehnten Verordnung 
zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften], wird wie folgt 
geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach § 7 folgende Angabe eingefügt: 
 „§ 7a Ermächtigung“ 

2. § 1 wird wie folgt geändert  
 a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 
  „(2) Die Höhe der monatlichen Aufwandsentschädigung bestimmt sich nach der 

Anlage 1 zu dieser Verordnung. Die Aufwandsentschädigung ändert sich in dem 
Maß, wie die Grundgehälter der Beamtinnen und Beamten des Landes allgemein 
erhöht oder vermindert werden.“ 

 b) In Abs. 3 wird die Angabe „24. April 2015 (GVBl. S. 190)“ ersetzt durch „[ein-
setzen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes]“. 

3. In § 3 Abs. 1 wird die Angabe „vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 312), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 16. Dezember 2015 (GVBl. S. 594),“ gestrichen. 

4. In § 5 Abs. 1 Nr. 3 wird die Angabe „vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160),“ gestrichen. 

5. § 7 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 a) In Satz 1 wird nach dem Wort „Anlage“ die Angabe „2“ eingefügt. 
 b) Satz 3 wird aufgehoben. 

6. Nach § 7 wird als § 7a eingefügt: 

„§ 7a Ermächtigung 

 Die für das Kommunalrecht zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister 
wird ermächtigt, die Sätze der Aufwandsentschädigungen, die sich aus Änderungen nach 
§ 1 Abs. 2 Satz 2 und § 7 Abs. 2 Satz 2 ergeben, im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt 
zu machen.“ 

7. In § 8 wird die Angabe „2025“ durch „2035“ ersetzt. 
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8. Als Anlage 1 wird eingefügt: 
 „Anlage 1 
 Tabelle der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und ehren-

amtliche Bürgermeister nach § 1 Abs. 2 Satz 1 

Größengruppen nach Einwohnerzahl Aufwandentschädigung für 
ehrenamtliche Bürgermeisterinnen  
und ehrenamtliche Bürgermeister  
(monatlich) Euro 

Bis 5 000 3 950,00 

9. Die bisherige Anlage wird Anlage 2. 

Artikel 11 11 
Änderung der 

Kommunalen Dienstaufsichtsverordnung 

§ 3 Abs. 4 der Kommunalen Dienstaufsichtsverordnung vom 10. August 1998 (GVBl. I S. 306), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218), wird wie folgt geändert: 

1. Als neue Nr. 1 wird eingefügt: 
„1. der Entscheidung über die Belassung der gewährten Leistungen nach § 12 

Abs. 3 Satz 2 des Hessischen Beamtengesetzes,“ 

2. Die bisherigen Nr. 1 bis 4 werden die Nr. 2 bis 5 

3. Nach der neuen Nr. 5 wird als neue Nr. 6 eingefügt: 
  „6. der Entscheidung über den Antrag auf Teilzeitbeschäftigung nach §§ 62, 63, 

64a und 64b des Hessischen Beamtengesetzes und § 8 Abs. 1 Satz 1 der 
Hessischen Verordnung über den Mutterschutz für Beamtinnen und die  
Elternzeit für Beamtinnen und Beamte vom 8. Dezember 2011 (GVBl. I 
S. 758), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2021 (GVBl. 
S. 718),“ 

4. Die bisherigen Nr. 5 und 6 werden die Nr. 7 und 8. 

Artikel 12  
Zuständigkeitsvorbehalt 

Soweit durch dieses Gesetz Rechtsverordnungen geändert werden, bleibt die Befugnis der zustän-
digen Stellen, die Verordnungen künftig zu ändern oder aufzuheben, unberührt. 

Artikel 13  
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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